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Stellungnahme zur REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2006 
(Stand: Januar 2024) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Verordnung (EG) 1907/2006 regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe in der Europäischen Union. Sie legt im Wesentlichen die Verpflichtung für Her-
steller oder Importeure fest, Stoffe bei der zentralen Europäischen Chemikalienagentur zu registrie-
ren, wenn Produkte besonders besorgniserregende Stoffe (SVHCs) enthalten. 

Die MÄDLER GmbH ist einer der führenden Anbieter von Antriebselementen, Bedienelementen, 
Normteilen, Stoßdämpfern, Lineartechnik, Pneumatik, Getrieben, Getriebemotoren und Auszugs-
schienen. Unsere Produkte sind gemäß REACH-Verordnung als Erzeugnisse einzustufen und unter-
liegen somit nicht der Registrierungs-, Bewertungs- und Zulassungspflicht. 

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung haben wir eine Informationspflicht gegenüber unseren 
Kunden, wenn eines unserer gelieferten Produkte einen besonders besorgniserregenden Stoff 
(SVHC-Stoff) in einer Konzentration von mehr als 0,1-Gewichtsprozent enthält. Die Liste der 
SVHC-Stoffe finden Sie auf der Internetseite der Europäischen Chemikalienagentur. 

Artikel, die einer Meldepflicht nach Artikel 33 der REACH-Verordnung unterliegen, werdem unauf-
gefordert und unverzüglich auf unserer Homepage im Material Compliance Portal veröffentlicht. 
Detaillierte Informationen auf Artikelebene finden Sie im Material Compliance Verzeichnis. Wir 
stehen in ständigem Kontakt mit unseren Lieferanten, um sicherzustellen, dass alle von der 
MÄDLER GmbH gelieferten Komponenten den Anforderungen der REACH-Verordnung entspre-
chen. 

Bei Produkten mit speziellen Oberflächenbehandlungen oder Korrosionsschutzanforderungen ferti-
gen wir nach Ihren Vorgaben und halten diese entsprechend ein. Kundenspezifische Artikel werden 
nach Kundenzeichnungen unter Angabe des Werkstoffes und der Behandlung gefertigt. Die Prüfung 
auf Konformität dieser Artikel mit der o.g. Verordnung obliegt dem Besteller.  
(500../510..er-Artikelnummern) 

Freundliche Grüße 

i.A. Pascal Schmitz M.Sc.
Material Compliance Beauftragter


